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Welch ein Jubel, welche Freude, denn dein großer Tag ist heute, 
weil die Schule, liebes Kind, endlich auch für dich beginnt! 

Mit dem Rechnen, Lesen, Schreiben, wirst du nun die Zeit vertreiben, 
das sind jene Dinge eben, die du brauchst fürs ganze Leben. 

Nur wer lernt, der wird gescheiter, wer gescheit ist, der kommt weiter, 
Lernen soll dir Freude bereiten und mein Glückwunsch dich begleiten. 

(Friedrich Morgenroth) 
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Herzlichst 

  

Uwe Zehaczek 
Bürgermeister 

Egbert Zöllner 
Bürgermeister 
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II UNSTRUT-HAINICH-KREIS 

Im A sblatt der Gemeinde Unstrut-Hainich erfolgen amtliche und nicht 
amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Unstrut-Hainich mit den Ortschaften 

Altengottern, Flarchheim, Grollengottern, Heroldishausen, Mülverstedt, Weberstedt 
und der erfüllten Gemeinde Schänstedt mit Ortsteil Alterstedt 

Die nächste Ausgabe erscheint am 11.09.2020, Redaktionsschluss: Dienstag, der 01.09.2020, bis 12.00 Uhr 



Unstrut-Hainich - 2 - Nr. 17/2020

Ein Musikinstrument erlernen 
in Großengottern

Am Freitag, dem 4. September 
2020 von 15 bis 17 Uhr, findet ein 
Tag der offenen Tür unserer Musik-
schule im Hornhardtschen Rittergut 
in Großengottern, Schloßstrasse 22 
statt.
An diesem Tag seid Ihr eingeladen, 
die verschiedenen Musikinstrumen-
te auszuprobieren - neben Gitarre 
und Klavier auch Instrumente wie 
Saxophon, Klarinette, Blockflöte, 
Trompete, Posaune und Akkordeon.
Seit einigen Jahren unterrichten 
wir mit unserer Musikschule in der 
Grundschule und verlegen jetzt un-
seren Sitz in das Hornhardtsche Rit-
tergut.
Wir möchten dabei nicht nur junge 
Menschen ansprechen. Auch gera-
de die ältere Generation profitiert 
von einer musikalischen Ausbildung. 
Manch älteren Erwachsenen be-
schäftigt die Frage: „Kann ich in mei-
nem Alter noch ein Instrument erler-
nen?“ Die Antwort lautet: Ja, dafür 
ist es nie zu spät! Zu unterscheiden 

ist zwischen Wiedereinsteigern und 
Anfängern. Wer früher ein Instru-
ment gespielt hat, kann relativ leicht 
die vorhandenen Fähigkeiten akti-
vieren und darauf aufbauen; obwohl 
längere Zeit nicht praktiziert, sind sie 
abrufbar und durch Übung zu entwi-
ckeln. Musikunterricht hat eine posi-
tive Wirkung, ganz egal, in welchem 
Alter man damit beginnt. Genau so, 
wie unseren Körper, sollten wir auch 
unseren Geist trainieren. Musik sti-
muliert unser Gehirn, es werden 
neue Verbindungen angelegt.

Das Instrument spielen, fördert Kin-
der und Erwachsene nicht nur musi-
kalisch, es wird auch die Konzentra-
tionsfähigkeit, das Wortgedächtnis, 
die Orientierung im Raum sowie das 
Denken verbessert. Sich zu trauen 
ist wichtig!
Es ist auch ein Blasorchester oder 
eine Big Band in Planung.

Also melden Sie sich, auch wenn 
Sie bereits ein Musikinstrument 
spielen und Interesse am gemein-
samen Musizieren haben.
Wer kein eigenes Instrument be-
sitzt, kann bei uns auch gern ein In-
strument erwerben oder leihen.

Nähere Informationen über uns 
0361-7912714, oder im Internet un-
ter www.musikmachtschlau.de und 
www.musikhaus-erfurt.de

Wir freuen uns
auf Euch.

Konfirmation am 06. September 2020
Wir gratulieren  

den Konfirmanden  
aus Heroldishausen

ganz herzlich  
zum großen Ehrentag:

Tim Miko Martin
Jacob Niebergall

Herzlichst
Uwe Zehaczek

Ortschaftsbürgermeister
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Musikalischer Spätsommer
in Weberstedt

Samstag, 12. September 2020, um 17 Uhr,
Evang. Kirche St. Ulrici zu Weberstedt/ Hainich

Davor, um 16:15: Orgelführung neben dem Spieltisch
„Klangmajestät - Besuch bei der Königin“

Dr. W. Meinhold erläutert Aufbau und Klangfarben
der Furtwängler&Hammer-Orgel

anhand von 10 freien Improvisationen sowie
Ausschnitten seiner beiden Kompositionen „orgel-FARBEN-Wege“

und „Hommage á Sebastian“ (Verlag Buch&Note Celle)

Prunk & Herrlichkeit
BAROCKMUSIK VON G. F. HÄNDEL 1685 - 1759

„Hallelujah“ F-Dur für Sopran und Orgel (Musica Rara London)
Sarabande mit zwei Variationen d-Moll für Orgel (Peters/ Leipzig)

Sonata a-Moll HWV 362 für Altblockflöte und Orgel (Peters/ Leipzig)
(Larghetto - Allegro - Adagio - Allegro)

„Pifa“ (Hirtenmusik) für Orgel (Peters/ Leipzig)
Rezitativ und Arie „So wie die Taube“ (Peters/ Leipzig)

aus „Acis und Galathea“ für Sopran und Orgel
Ouvertüre und Ciacona g-Moll für Orgel (Böhm/ Augsburg)

Rezitativ und Arie der Armida „Lascia ch’io pianga“ (Peters/ Leipzig)
aus der Oper „Rinaldo“ für Sopran und Orgel

Famous Largo aus “Xerxes” für Orgel (Kaun/ Berlin)
Sonata C-Dur HWV 365 für Altblockflöte und Orgel (Peters/ Leipzig)

(Larghetto - Allegro - Andante - A Tempo di Gavotti - Allegro/ Minuett)
Sonatina und Air B-Dur für Orgel (Kaun/ Berlin)

Arie „Rejoyce greatly“ (Peters/ Leipzig)
aus dem Oratorium „Der Messias“ für Sopran und Orgel

Duo Vimaris
Mirjam Meinhold, Sopran und Flöte  

(Dt. Nationaltheater Weimar)
Wieland Meinhold, Orgel  

(Universitätsorganist Weimar)

- Am Ende bitten wir Sie  
um eine von Herzen kommende
großzügige Spende, die einer  

Eintrittskarte entsprechen darf -
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Sprech- und Öffnungszeiten
Alle Ämter
Montag ................................................... 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag ............ 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ............................................ 09.00 - 12.00 Uhr

Einwohnermeldeamt Samstagssprechtag:
am 19.09.2020  ..................... von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Termine in den Ämtern weiterhin nur nach telefoni-
scher Vereinbarung.

Die Gemeinde ist unter folgender Rufnummer
erreichbar ................................................... 036022/942-0
Bürgermeister: .......................................................... 942-0

E-Mail-Adresse: buergermeister@Lg-Unstrut-Hainich.
de

Sekretariat ............................................................... 94240
E-Mail-Adresse: info@Lg-Unstrut-Hainich.de

Hauptamt: ................................................................ 94213
E-Mail-Adresse: hauptamt@Lg-Unstrut-Hainich.de

Ordnungsamt: .......................................................... 94215
E-Mail-Adresse: ordnungsamt@Lg-Unstrut-Hainich.de

Einwohnermeldeamt: ............................................... 94216
E-Mail-Adresse: ema@Lg-Unstrut-Hainich.de

Standesamt/Steueramt: ........................................... 94217
E-Mail-Adresse: standesamt@Lg-Unstrut-Hainich.de

Kämmerei: ................................ 94212, 94220 oder 94221
E-Mail-Adresse: kaemmerei@Lg-Unstrut-Hainich.de

Kasse: ...................................................................... 94225
E-Mail-Adresse: kasse@Lg-Unstrut-Hainich.de

Bauamt: ................................................ 94230 oder 94233
E-Mail-Adresse: bauamt@Lg-Unstrut-Hainich.de

Sprechzeiten der Ortschaftsbürgermeister
Ortschaft Altengottern
Ortschaftsbürgermeister
Herr Jan Tröstrum ..............................Tel.: 036022/324931
Dienstag .............................................18.00 bis 19.00 Uhr
Ortschaft Flarchheim
Ortschaftsbürgermeister
Herr Dietmar Ohnesorge .....................Tel.: 036028/30165
jeden 1. und 3. Donnerstag .................19.00 bis 20.00 Uhr
Ortschaft Großengottern
Ortschaftsbürgermeister
Herr Thomas Schneider .......................Tel.: 0170/9169998
Mittwoch .............................................16.00 bis 18.00 Uhr
Ortschaft Heroldishausen
Ortschaftsbürgermeister
Herr Uwe Zehaczek .............................Tel.: 036022/96367
jeden 1. und 3. Donnerstag .................16.30 bis 17.30 Uhr

Chor Workshop – „… einfach mal singen II“

Die, 08. & 15. September, 19.30 Uhr
Trinitatiskirche Altengottern mit Kantorin Daniela Stechbart

Workshop-Präsentation  
am Montag 21.09., 18.00 Uhr

Festgottesdienst zum Jahrmarkt  
St. Walpurgis Kirche Großengottern

Anmeldung bis 03. September
unter: Tel.: 03601/851461 -

bitte auch den Anrufbeantworter nutzen!

Oder per Mail: daniela.stechbart@gmail.com

Hintergrundbild von DarkWorkX auf Pixabay.com

Die Gemeinde Unstrut-Hainich informiert
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Trink- und Abwasserzweckverbände
Trinkwasserzweckverband „Hainich“
für die Ortschaften Flarchheim, Großengottern,
Heroldishausen, Mülverstedt und Weberstedt
Telefon ........................................................ 03601/757181
Telefax ........................................................ 03601/757181
Bereitschaftsdienst bei Havarien: ............... 0173/3817250
.................................................................... 0173/3817251
.................................................................... 0173/6901831
.................................................................. 01520/4382946
Trinkwasserzweckverband
„Verbandswasserwerk Bad Langensalza“
für die Ortschaft Altengottern und die Gemeinde 
Schönstedt mit OT Alterstedt
Telefon .......................................................... 03603/84070
Telefax ........................................................ 03603/840799
Bereitschaftsdienst bei Havarien ................ 03603/840730
Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“
Bad Langensalza
für die Gemeinde Schönstedt mit OT Alterstedt
Telefon .......................................................... 03603/84070
Telefax ........................................................ 03603/840799
Bereitschaftsdienst bei Havarien ................ 03603/840730
Trink- und Abwasserzweckverband „Notter“,
Bereich Abwasser
für die Ortschaften Altengottern, Flarchheim,
Großengottern, Heroldishausen, Mülverstedt und We-
berstedt
Telefon .......................................................... 036021/9843
Telefax ........................................................ 036021/98440
Bereitschaftsdienst bei Havarien ................ 0170/9169998
.................................................................... 0170/9171784
Klärgruben- und Abwasserentsorgung
Firma Weimann
Telefon ........................................................ 03636/700500

Kassenärztlicher Notfalldienst

Dringender Hausbesuchdienst

außerhalb der täglichen Arztsprechstunden ... 116 117

Ärzte
Dipl.-Med. Petra Bergmann,
Schönstedt, Waldstedter Straße 1 ........................... 91633
Dr. med. Bloß,
Flarchheim, Hauptstraße 7 ......................... 036028/30693
Dr. med. Uta Dörre,
Großengottern, Marktstr. 10 .................................... 96233
Dr. med. Ralf Müller,
Großengottern, Bahnhofstr. 12 ................................ 96284
Mülverstedt, Gottersche Str. 8 a .............................. 96240

Zahnärzte
Margrit Hiese,
Mülverstedt, Gottersche Str. 8 a .............................. 96444
Christina Kästner-Reps,
Schönstedt, Waldstedter Straße 22 ......................... 91195
Ingo Rönick,
Großengottern, Marktstr. 10 .................................... 96208

Tierärzte
Dr. Thomas Gödicke,
Großengottern, Obere Kirchstraße 25 ..................... 91894
.................................................................... 0175/5644418
Dr. Katharina Bergmann,
Schönstedt, Hauptstraße 93 .................................... 96736

Ortschaft Mülverstedt
Ortschaftsbürgermeister
Herr Manfred Müller .............................Tel.: 036022/96231
Dienstag .............................................18.00 bis 19.00 Uhr
Ortschaft Weberstedt
Stellvertretender Ortschaftsbürgermeister
Herr Carsten Schill ..............................Tel.: 036022/98156
jeden 2. und 4. Montag .......................17.00 bis 18.00 Uhr
Gemeinde Schönstedt
Bürgermeister Herr Egbert Zöllner ......Tel.: 036022/96601
Donnerstag .........................................18.00 bis 19.00 Uhr
Ortsteil Alterstedt
Ortsteilbürgermeister
Herr Nico Lange  ...............................Tel.: 036022/349994
jeden 2. und 4. Dienstag .....................17.00 bis 18.00 Uhr

Achtung, unsere nächste Ausgabe 18/2020
Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt ist 
Dienstag, der 1. September 2020, bis 12.00 Uhr, mit 
Erscheinungsdatum 11. September 2020.

Anzeigenaufnahme fürs Amtsblatt
Telefon: 036022/94240
Telefax: 036022/94231
E-Mail: info@Lg-Unstrut-Hainich.de

Wichtige Rufnummern

Polizei
Polizei-Notruf ............................................................... 110
Polizeiinspektion
Unstrut-Hainich Mühlhausen .......................... 03601/4510
Polizeistation Bad Langensalza ...................... 03603/8310
Kreisleitstelle für Brand- u. Katastrophenschutz
Rettungsdienst .............................................. 03601/19222
Notruf ........................................................................... 112
Kontaktbereichsbeamter (KoBB) .......................Tel. 91169
Herr Müller
Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Feuerwehr
Feuerwehr-Notruf ...................................................... 112
Wehrleiter
Pierre Zodet, Altengottern .......................... 0162/9562301
Ortsbrandmeister
Michael Kompst, Flarchheim ...................... 0172/3570790
Wehrleiter
Oliver Thilo, Flarchheim .............................. 0173/5787383
Wehrleiter
Enrico Hirt, Großengottern ....................... 0152/56926314
Wehrleiter
Tobias Schreiber, Heroldishausen .............. 0163/4299305
Wehrleiter
Marcel Raab, Mülverstedt ........................... 0172/6354630
Wehrleiter
Steve Hubold, Weberstedt .......................... 0162/2950925
Ortsbrandmeister
Christian Hartung, Schönstedt ................... 0174/6380013
Wehrführer
Mario Kühn, Alterstedt .............................. 0151/52649958

Hier können Sie in Störungsfällen anrufen:
Störung Strom ........................................... 0800 686 1166
Störung Gas .............................................. 0800 686 1177
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4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, 
kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusam-
men, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erken-
nen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich im-
mer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimm-
zettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahl-
urne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, de-
ren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will und 
gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Die Hilfsperson kann 
auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvor-
stands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der 
Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, 
wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnis-
ses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Brief-
wahl an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief 
an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so 
rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag 6. September 2020 bis 18.00 Uhr dort eingeht. 
Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches):
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 
07.09.2020 um 8.00 Uhr bis voraussichtlich 12.00 Uhr, in 
denselben Wahlräumen fortgesetzt, falls sie im Anschluss 
an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann.

Unstrut-Hainich, den 18.08.2020
Uwe Zehaczek
Bürgermeister

Bekanntmachung

der öffentlichen Sitzung des Wahlausschus-
ses der Gemeinde Unstrut-Hainich  

zur Wahl des Ortschaftsbürgermeisters  
in der Ortschaft Weberstedt

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am
 Montag, dem 7. September, um 16.30 Uhr,
 im Gemeindeamt in der Ortschaft Weberstedt,
 Am Schloss 2
statt.
Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des 

Ortschaftsbürgermeisters für die Ortschaft We-
berstedt

Der Zutritt zur Sitzung ist jedermann gestattet.

Uwe Zehaczek
Wahlleiter der
Gemeinde Unstrut-Hainich

Apotheke und Bereitschaftsdienste 
der Apotheken im Unstrut-Hainich-Kreis
Andreas-Apotheke,
Großengottern, Marktstr. 23 .................................... 96315
Öffnungszeiten
Montag - Freitag .................................08.00 bis 18.30 Uhr
Samstag .............................................08.00 bis 12.00 Uhr

Physiotherapien
Altengottern
Ehrsam, Carmen - Physiotherapie
Mühlgasse 4 ............................................................ 18921
Henze, Bianca - Kinder-Physiotherapie
Tannenweg 2 ......................................................... 429725
Großengottern
Abramowsky - Physiotherapie
Marktstraße 38 ........................................................ 98775
Schimpf, Loreen - Physiotherapie
Bahnhofstraße 13 .................................................... 96584
Weißenborn, Kati - Physiotherapie
Marktstraße 33 ........................................................ 96943
Mülverstedt
Scholz, Uta - Physiotherapie
Gottersche Straße 8 a  .......................................... 413942

Sonstige
AWO Ortsverein
Bahnhofstraße 7 ...................................................... 90081
VdK Sozialstation
Bahnhofstraße 13 .................................................... 96548

Wahlbekanntmachung

Wahl des Ortschaftsbürgermeisters  
in der Ortschaft Weberstedt
1.
Am 6. September 2020 findet die Kommunalwahl von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahl-
ergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum 
befindet sich in

Weberstedt, Am Schloss 11 - Rentnerraum
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er 
wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die 
Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie entweder 
den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahl-
vorschlag kennzeichnen oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem Stimmzettel 
eintragen.
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neuerung eines Mischwasserhausanschlusses im Ortsteil 
Altengottern in Höhe von ca. 16.400,00 €. Unter Berück-
sichtigung der Gesamtausgaben des Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalts von 10.129.200,00 € wird dieser Be-
trag als nicht erheblich im Sinne des § 60 Abs. 2 Punkt 2 
ThürKO angesehen.

Beschlussnummer: 59-06-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt auf Grundlage von § 58 Abs. 1 ThürKO eine au-
ßerplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit dem 
Bauvorhaben „Sanierung des St. Andreas Hospitals“ in 
Großengottern in Höhe von 90.059,00 €. Unter Berück-
sichtigung der Gesamtausgaben des Verwaltungs- und 
Vermögenshaushalts von 10.129.200,00 € wird dieser Be-
trag als nicht erheblich im Sinne des § 60 Abs. 2 Punkt 2 
ThürKO angesehen.

Beschlussnummer: 60-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrs-
anlagen der Gemeinde Großengottern (Straßenausbau-
beitragssatzung) gemäß Anlage.

Beschlussnummer: 61-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die 7. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentli-
chen Verkehrsanlagen der Gemeinde Altengottern gemäß 
Anlage.

Beschlussnummer: 62-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentli-
chen Verkehrsanlagen der Gemeinde Mülverstedt gemäß 
Anlage.

Beschlussnummer: 63-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der 
Gemeinde Weberstedt über die Erhebung einmaliger Bei-
träge für öffentliche Verkehrsanlagen (Straßenausbaubei-
tragssatzung) gemäß Anlage.

Beschlussnummer: 64-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Heroldishausen gemäß 
Anlage.

Beschlussnummer: 65-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die 4. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentli-
chen Verkehrsanlagen der Gemeinde Flarchheim gemäß 
Anlage.

Beschlussnummer: 66-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die Feststellung des Ergebnisses der Jahres-
rechnung der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft 
„Unstrut-Hainich“ für das Haushaltsjahr 2018, welches 
entsprechend § 80 ThürKO erstellt wurde.

Beschlussnummer: 67-06-2020
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der ehe-
maligen Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“ wur-
de gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO beschlossen.
Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen vom 
05.05.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Dem Gemeinschaftsvorsitzenden wird gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO für das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Bekanntmachung der Beschlüsse

aus dem öffentlichen Teil der Sitzungen  
der Gemeinde Unstrut-Hainich

Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Be-
schlüssen aufgeführten Anlagen, sofern sie nachfol-
gend nicht mit veröffentlicht sind, während der üblichen 
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung im jeweiligen 
Fachamt eingesehen werden können.

Gemeinde Unstrut-Hainich

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.06.2020, zu 
der die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen waren, fol-
gende Beschlüsse gefasst:

Beschlussnummer: 55-06-20
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Tagesord-
nung.

Beschlussnummer: 56-06-20
Die Niederschrift der 5. Sitzung des Gemeinderates vom 
28.05.2020 wurde den Gemeinderatsmitgliedern zuge-
stellt und ist genehmigt worden.

Beschlussnummer: 57-06-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung zur Re-
gelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten 
und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig 
zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Unstrut-Hainich.

Beschlussnummer: 58-06-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt auf Grundlage von § 58 Abs. 1 ThürKO eine au-
ßerplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit der Er-

Wichtige Hinweise zur Ortschaftsbürger-
meisterwahl der Ortschaft Weberstedt
Bei der Ortschaftsbürgermeisterwahl der Ortschaft 
Weberstedt am 06.09.2020 ist aufgrund der Corona-
Situation mit Einschränkungen zu rechnen.

Es dürfen sich maximal zwei Wähler gleichzeitig im 
Wahllokal aufhalten. Deshalb muss gegebenenfalls mit 
längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Am Eingang des Wahllokals besteht die Möglichkeit, 
sich die Hände zu desinfizieren. Alle Anwesenden 
müssen auf einen Abstand von mindestens 1,5 m zu-
einander achten. Bitte beachten Sie außerdem, dass 
das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung 
zwingend notwendig ist.

Um Infektionsrisiken bei der Stimmabgabe zu mi-
nimieren, ist die Briefwahl momentan die sicherste 
Methode! Die Wahlunterlagen können schriftlich 
oder per E-Mail (ema@LG-Unstrut-Hainich.de) an-
gefordert werden. Von einer persönlichen Beantra-
gung sollte weitestgehend abgesehen werden, da 
die Verwaltung für den Besucherverkehr weiterhin 
nur nach Terminvereinbarung geöffnet ist.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Uwe Zehaczek
Bürgermeister
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Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen vom 
20.05.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Dem Bürgermeister wird gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO für 
das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Beschlussnummer: 77-06-2020
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der ehe-
maligen Gemeinde Heroldishausen wurde gemäß § 80 
Abs. 3 ThürKO beschlossen.
Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen vom 
20.05.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Dem Beigeordneten wird gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO für 
das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Bekanntmachung der Beschlüsse

aus dem öffentlichen Teil der Sitzungen  
der Gemeinde Schönstedt

Wir möchten darauf hinweisen, dass die in den Be-
schlüssen aufgeführten Anlagen, sofern sie nachfol-
gend nicht mit veröffentlicht sind, während der üblichen 
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung im jeweiligen 
Fachamt eingesehen werden können.

Die Bekanntmachung erfolgt teilweise vorbehaltlich der 
Genehmigung der Niederschrift.

Gemeinde Schönstedt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.02.2020, zu 
der die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen waren, fol-
gende Beschlüsse gefasst:

Beschlussnummer: 28-05-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt 
die Änderung der Tagesordnung.

Beschlussnummer: 29-05-20
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan 
für das Haushaltsjahr 2020 wird entsprechend der Vorlage 
beschlossen.
Es werden festgesetzt:
a) die Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt auf jeweils   1.808.650,00 €
im Vermögenshaushalt auf jeweils   583.050,00 €

b) der Gesamtbetrag der Kredite zur 
Finanzierung von Maßnahmen des 
Vermögenshaushalts auf   419.000,00 €

c) der Höchstbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf   169.000,00 €

d) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   200.000,00 €

Beschlussnummer: 30-05-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt 
den Finanz- und Investitionsplan für das Haushaltsjahr 
2020.

Beschlussnummer: 31-05-20
Der Gemeinderat beschließt den Auftrag für die Erneue-
rung der Hausalarmanlage im Jugend- und Seniorenzent-
rum an die Firma BG Sicherheitssysteme GmbH aus 99869 
Drei Gleichen zum Preis von 14.999,47 € zu erteilen.

Beschlussnummer: 32-05-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt die 
Aufhebung der Zweckvereinbarung zur Gewährleistung 
des abwehrenden Brandschutzes und der Allgemeinen 
Hilfe im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-
Hainich“ mit den Gemeinden Altengottern, Großengottern, 
Flarchheim, Heroldishausen, Mülverstedt, Schönstedt mit 

Beschlussnummer: 68-06-2020
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der ehe-
maligen Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“ wur-
de gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO beschlossen.
Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen vom 
05.05.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Den stellvertretenden Gemeinschaftsvorsitzenden wird 
gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO für das Haushaltsjahr 2018 
Entlastung erteilt.

Beschlussnummer: 69-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die Feststellung des Ergebnisses der Jahres-
rechnung der ehemaligen Gemeinde Altengottern für das 
Haushaltsjahr 2018, welches entsprechend § 80 ThürKO 
erstellt wurde.

Beschlussnummer: 70-06-2020
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der ehe-
maligen Gemeinde Altengottern wurde gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO beschlossen.
Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen vom 
05.05.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Dem Bürgermeister wird gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO für 
das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Beschlussnummer: 71-06-2020
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der ehe-
maligen Gemeinde Altengottern wurde gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO beschlossen.
Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen vom 
05.05.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Dem Beigeordneten wird gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO für 
das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Beschlussnummer: 72-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die Feststellung des Ergebnisses der Jahres-
rechnung der ehemaligen Gemeinde Flarchheim für das 
Haushaltsjahr 2018, welches entsprechend § 80 ThürKO 
erstellt wurde.

Beschlussnummer: 73-06-2020
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der ehe-
maligen Gemeinde Flarchheim wurde gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO beschlossen.
Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen vom 
20.05.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Dem Bürgermeister wird gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO für 
das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Beschlussnummer: 74-06-2020
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der ehe-
maligen Gemeinde Flarchheim wurde gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO beschlossen.
Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis Mühlhausen vom 
20.05.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Dem Beigeordneten wird gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO für 
das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Beschlussnummer: 75-06-2020
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich be-
schließt die Feststellung des Ergebnisses der Jahresrech-
nung der ehemaligen Gemeinde Heroldishausen für das 
Haushaltsjahr 2018, welches entsprechend § 80 ThürKO 
erstellt wurde.

Beschlussnummer: 76-06-2020
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 der ehe-
maligen Gemeinde Heroldishausen wurde gemäß § 80 
Abs. 3 ThürKO beschlossen.
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18.09. 13.45 Uhr - 21.09. 07.00 Uhr
Gregor, T.  ..............................................  0173 / 38 17 250
25.09. 13.45 Uhr - 28.09. 07.00 Uhr
Taige, R.  .............................................  0152 / 04 38 29 46

Bei Störungen der Wasserversorgung von Montagabend 
bis Freitagfrüh außerhalb der Arbeitszeit ist folgende Ruf-
nummer zu wählen:

0173 / 690 18 31

Wohnraumangebote der Gemeinden 
Unstrut-Hainich und Schönstedt

OT Großengottern

3-Raum-Wohnung mit 59,75 m²
mit Küche, Bad sowie Zentralheizung
- Grundmiete 295,00 € zzgl. NK
- zu vermieten ab sofort

OT Mülverstedt

4-Raum-Wohnung mit 80,00 m²
mit Küche, Bad sowie Gasheizung
- Grundmiete 336,00 € zzgl. NK
- zu vermieten ab sofort

OT Alterstedt

3-Raum-Wohnung mit 80,00 m²
mit Küche, Bad sowie Ofenheizung
- Grundmiete 280,00 € zzgl. NK
- zu vermieten ab sofort

Gewerberaumangebot 
der Gemeinde Schönstedt
Büro- bzw. Lagerraum mit 23,3 m², EG
- monatliche Miete 100,00 € zzgl. NK
- zu vermieten ab sofort

Für Anfragen zu den Angeboten oder zur Vereinba-
rung eines Besichtigungstermins steht Ihnen Frau Bür-
gel telefonisch unter 036022/94221 oder per E-Mail an 
kaemmerei@lg-unstrut-hainich.de zur Verfügung.

Bekanntmachung für die Ortschaft  
Altengottern und die Gemeinde Schönstedt 
mit Ortsteil Alterstedt

Amtsblatt des Trinkwasserzweckverbandes 
„Verbandswasserwerk Bad Langensalza“, 
Nr. 9 vom 19.08.2020

Wir weisen darauf hin, dass das Amtsblatt des Trinkwas-
serzweckverbandes „Verbandswasserwerk Bad Langen-
salza“, Nr. 9 vom 19.08.2020 veröffentlicht wurde.
Das Amtsblatt liegt während der Sprechzeiten bei der Ge-
schäftsstelle Trinkwasserzweckverband „Verbandswasser-
werk Bad Langensalza“, Hüngelsgasse 13 in 99947 Bad 
Langensalza in begrenzter Stückzahl zur kostenlosen Mit-
nahme bereit. Überdies können die Amtsblätter auch auf 
der Homepage unter www.wazv-badlangensalza.de abge-
rufen werden.
Eine begrenzte Anzahl Exemplare liegt in den Gemeinde-
ämtern zur Mitnahme aus.

Ortsteil Alterstedt und Weberstedt durch die Feuerwehr der 
Gemeinde Großengottern, entsprechend § 13 ThürKGG. 
Der Bürgermeister wird beauftragt die Aufhebung zu un-
terzeichnen und zur Genehmigung einzureichen.

Beschlussnummer: 33-05-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt in 
der gesamten Ortslage eine Tempo 30 Zone einzurichten, 
die Beschilderung soll nach den Vorgaben der Straßen-
verkehrsbehörde des Landratsamtes des Unstrut-Hainich-
Kreises umgesetzt werden.

Beschlussnummer: 34-05-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt 
den Auftrag Lieferung Atemschutzgeräte für die Freiwilli-
ge Feuerwehr Schönstedt an die Neovia zum Preis von 
24.296,52 € zu vergeben.

Beschlussnummer: 36-05-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt die 
Aufhebung des Beschlusses 107-19-16 vom 03.11.2016 
„Beratung und Beschlussfassung über die Neuordnung 
der Freiwilligen Feuerwehr Schönstedt/Alterstedt“.

Beschlussnummer: 37-05-20
Die Niederschrift der 4. öffentlichen Sitzung des Gemein-
derates wird ohne Änderungen bestätigt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.06.2020, zu 
der die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen waren, fol-
gende Beschlüsse gefasst:

Beschlussnummer: 37-06-20
Die Niederschrift der 5. öffentlichen Sitzung des Gemein-
derates wird ohne Änderungen bestätigt.

Beschlussnummer: 38-06-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt 
die 14. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Schönstedt laut Anlage.

Beschlussnummer: 39-06-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt 
die Satzung über die „Freiwilligen Feuerwehren der Ge-
meinde Schönstedt“.

Beschlussnummer: 40-06-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt 
die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Ver-
kehrsanlagen der Gemeinde Schönstedt gemäß Anlage.

Beschlussnummer: 41-06-20
Der Gemeinderat der Gemeinde Schönstedt beschließt 
für die Finanzierung der im Haushalt 2020 veranschlag-
ten Investitionsmaßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe 
von 350.000,00 € bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB) 
entsprechende des Angebotes vom heutigen Tage. Der 
Zinssatz beträgt 0,358 % p.a. mit Zinsfestschreibung und 
einer Laufzeit bis zum 15.11.2043.

Trinkwasserzweckverband „Hainich“

Rufbereitschaftsplan  
für die Wochenenden  
des Monats September 2020

Die o.g. Rufbereitschaft ist wie folgt 
abgesichert:

04.09. 13.45 Uhr - 07.09. 07.00 Uhr
Taige, R.  .............................................  0152 / 04 38 29 46

11.09. 13.45 Uhr - 14.09. 07.00 Uhr
Meyer, R.  ..............................................  0173 / 38 17 251
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Haus- und Straßensammlungen

Veranstalter Sammlungszeit
1. Deutsches Rotes Kreuz 08.05.2020 - 17.05.2020

Landesverband Thüringen 
e. V.

12.09.2020 - 18.09.2020

2. Caritasverband 18.04.2020 - 27.04.2020
für das Bistum Erfurt e. V. 19.09.2020 - 28.09.2020

3. Arbeiterwohlfahrt 27.04.2020 - 07.05.2020
Landesverband Thüringen 
e. V.

28.09.2020 - 09.10.2020

4. Deutsches
Müttergenesungswerk

02.05.2020-17.05.2020

(Das Müttergenesungswerk hat im Mai coronabe-
dingt nicht gesammelt. Diesem wurde durch das LVA 
eine neue Erlaubnis für den Zeitraum 07.09.2020 - 
04.10.2020 erteilt.)

5. Evangelische Kirche
in Mitteldeutschland

22.05.2020 - 31.05.2020

Diakonie Mitteldeutschland 13.11.2020 - 25.11.2020
6. Paritätischer Wohlfahrtsver-

band
VdK 15.02.2020 - 06.03.2020
THEPRA 09.03.2020 - 22.03.2020
Blinden- u.
Sehbehindertenverband

08.08.2020 - 23.08.2020

Volkssolidarität 09.10.2020 - 23.10.2020
7. Volksbund Deutsche

Kriegsgräberfürsorge e. V.
26.10.2020 - 15.11.2020

Landesverwaltungsamt
Weimar, 25.02.2020
Az.: 200.12-2153-11/20 TH
ThürStAnz Nr. 11/2020 S. 474

Geburtstagsglückwünsche
Unstrut-Hainich OT Altengottern
28.08. zum 71. Geburtstag Herr Rauschenberg, Herbert
29.08. zum 64. Geburtstag Frau Steppan, Elke
30.08. zum 61. Geburtstag Herr Böhlitz, Gerald
31.08. zum 67. Geburtstag Frau Hesse, Bärbel
31.08. zum 68. Geburtstag Herr Schmidt, Klaus
01.09. zum 62. Geburtstag Herr Wolschendorf, Ralf
02.09. zum 65. Geburtstag Herr Schäfer, Burkhard
06.09. zum 79. Geburtstag Frau Krebs, Edeltraut
08.09. zum 64. Geburtstag Frau Marschall, Carmen
Unstrut-Hainich OT Flarchheim
29.08. zum 85. Geburtstag Frau Klippstein, Hannelore
01.09. zum 80. Geburtstag Frau Polack, Irmtraud
03.09. zum 62. Geburtstag Herr Fromm, Rüdiger
Unstrut-Hainich OT Großengottern
29.08. zum 83. Geburtstag Frau Höfer, Sonja
29.08. zum 63. Geburtstag Herr Langer, Peter
30.08. zum 62. Geburtstag Herr Rönick, Ingo
30.08. zum 67. Geburtstag Herr Schrievers, Joachim
31.08. zum 85. Geburtstag Frau Pötzschke, Waltraud
31.08. zum 64. Geburtstag Frau Röhner, Judit
01.09. zum 70. Geburtstag Herr Anhalt, Wolfgang
01.09. zum 67. Geburtstag Frau Kämpfe, Dorothea
02.09. zum 90. Geburtstag Frau Parchem, Adelheid
03.09. zum 71. Geburtstag Herr Liebscher, Kurt
03.09. zum 61. Geburtstag Herr Werner, Klaus-Dieter
05.09. zum 87. Geburtstag Herr Haßkerl, Heino

Bekanntmachung für die Gemeinde 
Schönstedt mit Ortsteil Alterstedt

Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes 
„Mittlere Unstrut“ 
Nr. 8 vom 19.08.2020

Wir weisen darauf hin, dass das Amtsblatt des Abwasser-
zweckverbandes „Mittlere Unstrut“, Nr. 08 vom 19.08.2020 
veröffentlicht wurde.
Das Amtsblatt liegt während der Sprechzeiten bei der 
Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes „Mittlere 
Unstrut“, Hüngelsgasse 13 in 99947 Bad Langensalza in 
begrenzter Stückzahl zur kostenlosen Mitnahme bereit. 
Überdies können diese auch auf der Homepage unter 
www.wazv-badlangensalza.de abgerufen werden. Eine 
begrenzte Anzahl Exemplare liegt in den Gemeindeäm-
tern ebenfalls zur Mitnahme aus.

Wasserentnahmeverbot  
aus Oberflächengewässern  
vom 15.08.2020 bis 30.09.2020
Die fehlenden ergiebigen Niederschläge der letzten Wo-
chen und Monate haben dazu geführt, dass die Pegel 
der Bäche und Flüsse im Kreisgebiet stark gefallen sind. 
Die Entnahme oder Ableitung von Wasser aus oberirdi-
schen Gewässern ist gemäß § 33 WHG nur zulässig, 
wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für das Ge-
wässer und andere damit verbundene Gewässer erfor-
derlich ist, um die Ziele der Gewässerbewirtschaftung 
erfüllen zu können. Diese Mindestwasserführung ist 
derzeit nicht mehr gewährleistet.
Auf Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
ist ab sofort bis auf weiteres untersagt, aus Flüssen, 
Bächen und Seen Wasser zur Beregnung von Flächen 
zu entnehmen. Das gilt auch für den Fall, dass eine 
wasserrechtliche Erlaubnis dazu erteilt wurde. Wer da-
gegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die im 
Einzelfall mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahn-
det wird.
Die Wettersituation hat in den Gewässern des Landkrei-
ses zu niedrigen Wasserständen geführt. Vor allem in 
kleineren Gewässern sind die Abflussmengen bedenk-
lich.
Da eine Änderung der Situation derzeit nicht in Sicht 
ist, muss damit gerechnet werden, dass sich die Lage 
noch verschärft. Entsprechend soll die nun erlassene 
Allgemeinverfügung die Lebensgrundlage Wasser, was-
serökologische Belange und das Wohl der Allgemein-
heit schützen und erhalten. Extremes Niedrigwasser 
beeinträchtigt nicht nur den Lebensraum der Pflanzen 
und Tiere in den Gewässern, sondern auch die Nah-
rungsgrundlage anderer Tierarten – und des Menschen. 
Insofern gilt der Appell an die Bürgerinnen und Bürger 
weiterhin, sorgsam mit der Ressource Wasser umzuge-
hen und sich verantwortungsbewusst zu verhalten.
Der genaue Wortlaut der Allgemeinverfügung kann im 
Amtsblatt des Landratsamtes (Datum der Veröffentli-
chung 14.08.2020) auf der Internetseite des Landrat-
samtes Unstrut-Hainich-Kreis eingesehen werden.

Öffentliche Sammlungen
Nachstehender Sammlungskalender für landesweite 
Sammlungen im Jahr 2020 wird hiermit bekanntgegeben. 
Diese Bekanntmachung ersetzt nicht die für jede Veran-
staltung erforderliche Erlaubnis.
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Kirchgemeinden Großengottern,  
Altengottern und Heroldishausen

Gottesdienste in Großengottern:

Sonntag, 30. August
10.00 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang in St. Martini
Sonntag, 6. September
10.00 Uhr Gottesdienst in St. Walpurgis
Sonntag, 13. September
13.00 Uhr Gottesdienst zur Feier der Konfirmation

in St. Walpurgis

Gottesdienst in Altengottern:

Sonntag, 6. September
11.00 Uhr Gottesdienst in St. Trinitatis

Gottesdienste in Heroldishausen:

Sonntag, 30. August
13.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Sonntag, 6. September
13.00 Uhr Gottesdienst zur Feier der Konfirmation in der 

Kirche
Freitag, 11. September
18.00 Uhr Ökumenische Vesper des Kaufunger Kon-

ventes
in der Kirche

Abendgebet für die Gemeinschaft der Christen

Die Kirchengemeinde in Heroldishausen ist unter ande-
rem geprägt von einer guten Verbindung nach Kaufungen 
in Hessen. Dort liegen Wurzeln unseres Ortes mit seiner 
über 1000-jährigen Geschichte. Dankbar sind wir, dass 
wir von dort auch immer wieder Hilfen für die Erhaltung 
von Kirche und Pfarre bekommen haben. Verbunden sind 
wir auch mit dem Kaufunger Konvent, einer Vereinigung 
von Christen, denen das Miteinander aller Christen un-
terschiedlicher Konfessionen am Herzen liegt. Ausdruck 
dieser Gemeinschaft war für uns in den zurückliegenden 
Jahren immer die Begegnung am „Kunigundentag“ im 
September in Kaufungen, wo wir gern immer wieder zu 
Gast sind.
Diese Gemeinschaft feiert an jedem zweiten Freitag im 
Monat einen kleinen Gottesdienst, in dem gesungen und 
gebetet wird, ganz besonders für das Miteinander der ver-
schiedenen Konfessionen und für den Frieden in der Welt. 
Diesen Brauch haben wir in Heroldishausen aufgenom-
men und uns so diesem Gebet angeschlossen.
Das nächste Mal wird das am Freitag, 11. September um 
18.00 Uhr sein. Wir laden ein, mit dabei zu sein und dieses 
besondere Gebet mit uns zu erleben.

Trauer in unseren Gemeinden:

Am 27. Juni verstarb im Alter von 98 Jahren Frau Annelie-
se Sänger geb. Heynert. Wir haben am 15. August in St. 
Walpurgis zu Großengottern von ihr Abschied genommen 
und sie auf unserem Friedhof unter Gottes Wort und Se-
gen beigesetzt.

Der Herr nehme unsere Verstorbene auf
in sein ewiges Reich,

er tröste alle, die um sie trauern.

06.09. zum 71. Geburtstag Frau Clausing, Ingeborg
06.09. zum 71. Geburtstag Frau Klesse, Astrid
06.09. zum 63. Geburtstag Frau Schönmeyer, Angelika
06.09. zum 65. Geburtstag Frau Schröter, Gudrun
07.09. zum 80. Geburtstag Herr Rümpler, Hans-Jürgen
07.09. zum 63. Geburtstag Herr Vogt, Hans-Werner
08.09. zum 62. Geburtstag Frau Hommel, Dolores
09.09. zum 67. Geburtstag Frau Arnstadt, Erdmute
10.09. zum 74. Geburtstag Frau Radigk, Christel
Unstrut-Hainich OT Heroldishausen
04.09. zum 76. Geburtstag Herr Klement, Erhard
Unstrut-Hainich OT Mülverstedt
30.08. zum 65. Geburtstag Frau Siegert, Birgit
01.09. zum 81. Geburtstag Herr Hönel, Herbert
05.09. zum 60. Geburtstag Herr Hartung, Udo
09.09. zum 68. Geburtstag Frau Hohmann, Helga
10.09. zum 84. Geburtstag Frau Freitag, Edith
10.09. zum 63. Geburtstag Herr Zinn, Meinhard
Unstrut-Hainich OT Weberstedt
31.08. zum 63. Geburtstag Frau Weißgerber, Ilona
02.09. zum 82. Geburtstag Herr Herbert, Rudolf
02.09. zum 61. Geburtstag Frau Schmidt, Sigrun
05.09. zum 64. Geburtstag Herr Simmen, Roland Klaus
06.09. zum 66. Geburtstag Frau Heß, Bärbel
Schönstedt
29.08. zum 66. Geburtstag Herr Oehmler, Klaus
29.08. zum 83. Geburtstag Frau Ritter, Brunhilde
30.08. zum 65. Geburtstag Herr Fuchs, Dieter
01.09. zum 66. Geburtstag Frau Kaempffer, Helga
03.09. zum 64. Geburtstag Frau Oberländer, Gabriele
04.09. zum 72. Geburtstag Frau Born, Giesela
05.09. zum 69. Geburtstag Herr Doppleb, Winfried
08.09. zum 60. Geburtstag Frau Bischoff, Birgit
08.09. zum 63. Geburtstag Herr Ertl, Peter
08.09. zum 60. Geburtstag Herr Kauf, Lutz
08.09. zum 80. Geburtstag Frau Michael, Anita
08.09. zum 64. Geburtstag Frau Zehaczek, Renate
10.09. zum 93. Geburtstag Frau Frank, Elfriede
10.09. zum 76. Geburtstag Herr Henke, Reinhard
Schönstedt OT Alterstedt
03.09. zum 70. Geburtstag Frau Schilling, Brunhilde
07.09. zum 70. Geburtstag Frau Küchler, Petra

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Liste auf Grund des Re-
daktionsschlusses bereits am 18.08.20 erstellt wurde 
und danach keine Änderungen mehr möglich waren.
Berücksichtigt wurden alle Geburtstage, die das 60. 
Lebensjahr vollendet und keinen Sperrvermerk im 
Melderegister eingetragen haben.

Für Einwohner, die keine Veröffentlichung ihres Ge-
burtstages wünschen, besteht nach § 50 Abs. 5 i.V.m. 
§ 50 Abs. 2 BMG die Möglichkeit, eine Übermittlungs-
sperre im Einwohnermeldeamt der Gemeinde Unstrut-
Hainich einrichten zu lassen.
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Schützenverein 1841 Großengottern e. V.
28.08. Michael Paul
31.08. André Mäder
07.09. Hans-Jürgen Rümpler
SC 1918 Großengottern e.V.
28.08. Sascha Scholl
28.08. Sören Trappe
29.08. Elias Hauswald
30.08. Linus Marmulla
30.08. Benedikt Schlichting
30.08. Lucas Freitag
31.08. Ryan-Lukas Haußen
06.09. Ole Schlichting
07.09. Tim Stedefeld
08.09. Paul Nicolas Renz
Hainicher Schützengilde 1991 e. V. Mülverstedt
09.09. Gerd Welling
SG Rot-Weiß Mülverstedt
30.08. Lucas Lauberbach
01.09. Michael Kaufmann
06.09. Roman Flock
Freiwillige Feuerwehr Schönstedt
29.08. Sascha Hartung
Freiwillige Feuerwehr Alterstedt
29.08. Elias Hauswald
01.09. Leonie Kühn
08.09. Gregor Weiß
Hundesportverein e.V. Schönstedt
28.08. Kerstin F.
06.09. Bettina P.
09.09. Holger G.
SV Grün-Weiß 1920 e. V. Schönstedt
29.08. Carsten Schill
02.09. Marcel Raab
05.09. Tino Loder
09.09. Patrick Schaffel
10.09. Egbert Zöllner
SV Grün-Weiß 1920 e. V. Schönstedt - Jugend
04.09. Karl Konrad Trautmann
Freiwillige Feuerwehr Weberstedt
03.09. Michael Rebell
Freibad Weberstedt e.V.
01.09. Michael Kaufmann
02.09. Kathrin Witt
04.09. Victoria Seebach
09.09. Annika Bleimeister

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Liste auf Grund des Re-
daktionsschlusses bereits am 18.08.20 erstellt wurde 
und danach keine Änderungen mehr möglich waren.
Für die Richtigkeit und Aktualisierung der Angaben 
sind ausschließlich die Vereine verantwortlich!

Kirchgemeinden Schönstedt, Weberstedt 
und Mülverstedt

Herzlich laden wir zu unseren Gottesdiensten 
nach Schönstedt ein:

am 06.09.
14.00 Uhr Einführung der neuen Pfarrerin M. Grigutsch

für den Pfarrbereich Schönstedt
am 13.09.
14.00 Uhr Familiengottesdienst zum Schuljahresan-

fang

Bei schönem Wetter feiern wir diese Gottesdienste im 
Schönstedter Pfarrgarten. Bitte dazu die Aushänge be-
achten.

Kirchgemeinde Flarchheim

Sonntag, 30.08.
10.00 Uhr Schuleinführungs-Gottesdienst in der Kirche

(ord. Gem.-päd. C. Faust)

Geburtstagsglückwünsche der Vereine

Altengotterscher Carnevalsverein
28.08. Michael Paul
03.09. Johanna Schweizer
07.09. Silke Panse
FFW Altengottern
31.08. Bärbel Hesse
Kaninchenzuchtverein Altengottern
30.08. Gerald Böhlitz
02.09. Mike Degenhardt
Kleingartenverein „Immergrün“ Altengottern
28.08. Michael Paul
Schützenverein Altengottern
30.08. Matthias Müller
01.09. Ralf Wolschendorf
Freiwillige Feuerwehr Flarchheim
31.08. Ronald Weber
10.09. Emily Clauder
Heimatverein Flarchheim
07.09. Antje Zeng
08.09. Angela Keppler
10.09. Emily Clauder
Arbeiterwohlfahrt Großengottern
31.08. Waltraud Pötzschke
02.09. Adelheid Parchem
Freiwillige Feuerwehr Großengottern
31.08. Tino Schrievers
31.08. Andrè Wenkel
05.09. Heino Haßkerl
07.09. Grit Thomas
09.09. Erdmute Arnstadt
Karnevalsverein „St. Bock“ e. V. Großengottern
29.08. Martina Mußbach
03.09. Nick Lauberbach
03.09. Elke Schein
03.09. Hannah Seeling
03.09. Lina Seeling
Kleingartenanlage „Einheit“ Großengottern e.V.
06.09. Nadine Sander
Rassegeflügelzüchterverein Großengottern e.V.
31.08. Tino Schrievers
Reitclub St. Walpurgis Großengottern e.V.
30.08. Annemarie Seyfarth
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sprechend honorierte Arbeitsplätze zur Verfügung, sodass 
Pendler nicht mehr nur ihren Wohnsitz, sondern auch ihr 
berufliches Tätigkeitsfeld in der Region finden können.
Auch für Quereinsteiger bietet die Fachkräftemesse BBK 
hervorragende Perspektiven. Mitarbeiter der ausstellen-
den Unternehmen zeigen eine Vielzahl von Varianten auf, 
um sich beruflich neu zu orientieren und persönlich wei-
terzuentwickeln.

Weitere Informationen unter www.bbk-region.de

Zusammenarbeit von Landkreis und DRK 
zur Durchführung von PCR-Abstrichen im 
Rahmen von Covid 19-Testungen besiegelt
Am 18.08.2020 unterzeichneten Landrat Harald Zanker 
und Michael Watterott, Vorstandsvorsitzender des Deut-
schen Roten Kreuzes Kreisverband Mühlhausen e.V., 
einen Vertrag, der die zukünftige Unterstützung des Ge-
sundheitsamtes bei der Durchführung von PCR-Abstri-
chen, im Rahmen von Covid 19-Testungen durch qualifi-
ziertes Personal des DRK, sicherstellt.
Im Zuge der Ausführung des Infektionsschutzgesetzes in 
Verbindung mit dem Konzept des Thüringer Sozialministe-
riums zur Ausweitung von COVID-19-Labortestungen so-
wie der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testun-
gen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 führt der Fachdienst Ge-
sundheit in verschiedenen Fallkonstellationen stationäre 
und mobile Testungen herbei, die aus der Probenentnah-
me bei der betroffenen Person sowie der Labor-Diagnostik 
bestehen.
In den zurückliegenden Monaten erfolgte die Abstrichent-
nahme des Öffentlichen Gesundheitsdienstes ausschließ-
lich durch Fachkräfte des Fachdienstes Gesundheit, die 
parallel dazu auch in die Corona-Kontaktpersonener-
mittlung eingebunden sind und in zahlreichen ande-
ren Prozessabläufen mitwirken. Um den bestmöglichen 
Dienstbetrieb des Gesundheitsamtes sowie die zeit- und 
fachgerechte Entnahmen von Testmaterial bei Betroffenen 
in dieser außergewöhnlichen Pandemielage, deren weite-
re Intensität und Ende sich derzeit nicht absehen lässt, 
dauerhaft zu gewährleisten, brachten der Leiter des Fach-
dienstes Gesundheit, Sören Lamm und Michael Watterott, 
die Vereinbarungen in den letzten Wochen gemeinsam auf 
den Weg.
Sie bildet die Grundlage für den Einsatz des DRK-Perso-
nals, dass je nach Entwicklung der weiteren Infektionslage 
und der steigenden Testbedarfe die Abstriche des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes stationär im Barbaraheim oder 
bei Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen (z.B. Pflege-
heime, Schulen u.ä.) und sonstigen Betrieben oder mobil 
eingerichteten Abstrichstellen ausführen kann.

Michael Watterott und Harald Zanker bei der Unterzeich-
nung des Vertrages (v.l.n.r.) im Landratsamt Unstrut-Hai-
nich-Kreis.

Jagdgenossenschaft Heroldishausen

Jagdpächterversammlung

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Heroldishau-
sen lädt alle Mitglieder, das sind alle Landeigentümer 
der Gemarkung Heroldishausen, zur Versammlung

am 09.09.2020 um 19.00 Uhr
in das Gemeindeamt Heroldishausen

ein.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Kassenführerin
3. Entlastung des Vorstandes und der Kassenführerin.
4. Beschlussfassung zur Verwendung des Reiner-

trags
5. Verpachtungsangelegenheiten
6. Sonstiges

Der Vorstand

Sonstiges

Fachkräftemesse:  
Beruf.Bildung.Karriere. - Jobs in der Region

Der Unstrut-Hainich-Kreis macht sich stark  
für Unternehmen und Arbeitnehmer

Am 26. September findet die erste Fachkräftemesse Be-
ruf.Bildung.Karriere. - Jobs in der Region (BBK) nach dem 
Lockdown im Unstrut-Hainich-Kreis statt. Von 10 bis 15 
Uhr präsentieren sich über 60 Aussteller in der Sporthalle 
der Beruflichen Schulen Mühlhausen. Diese suchen Fach-
kräfte, Azubis, Minijobber, Quereinsteiger, Praktikanten, 
Studenten und Weiterbildungsinteressierte.
Mit dieser Fachkräftemesse schafft der UHK trotz enormer 
Einschränkungen Perspektiven für Beruf, Bildung und Kar-
riere in dieser herausfordernden Zeit.
Ziel ist es, verstärkt Fachkräfte in der Region auszubilden 
und mit attraktiven Jobangeboten zu binden. So will der 
Landkreis dem Fachkräftemangel aktiv entgegenwirken, 
denn soziodemografisch betrachtet werden in Zukunft 
nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung ste-
hen. Das breite Spektrum an Ausbildungsplätzen für das 
Jahr 2021 zeigt für jeden, der sein Geld in seiner Heimat 
verdienen möchte, attraktive Möglichkeiten. Da es in die-
sem Jahr bisher kaum Messen dieser Art gab, ist es dem 
Landkreis wichtig, auch das Thema Ausbildung bei der 
BBK abzubilden.
Vielen Ortsansässigen und Pendlern ist gar nicht bekannt, 
welch leistungsfähige Firmen sich zwischenzeitlich in der 
Region angesiedelt haben und welche gut bezahlten Ar-
beitsplätze diese bereithalten. Der Zeitgewinn, der wohn-
ortnahe Arbeitsplatz und das passende Gehalt machen 
die Entscheidung zu einer Rückkehr leichter. Dass man 
nicht nur auf die Firmen im Unstrut-Hainich-Kreis setzt, 
sondern auch auf Unternehmen in den angrenzenden 
Landkreisen, ist Absicht. Deswegen wird die BBK auch 
vom Regionalmanagement Nordthüringen als Projekt- und 
Medienpartner aktiv unterstützt.
Gern gesehen auf der BBK sind Heimkehrer, die die Ge-
gend mangels attraktiver Arbeitsplätze vor Jahren verlas-
sen haben und seither nur noch gelegentlich in die Heimat 
zurückkommen sowie Pendler, die oftmals viele Stunden 
auf der Autobahn verbringen, um jenseits der Kreis- oder 
sogar Landesgrenzen ihr Einkommen zu erzielen. Heute 
stehen im Landkreis nicht minder anspruchsvolle und ent-
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Vergabe der Planungsleistung des  
Datennetzes für zwei Bildungseinrichtungen
Das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises ist Schult-
räger der Grundschule Schönstedt und der Regelschule 
Weberstedt. Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Thürin-
ger Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Um-
setzung des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 soll das 
Datennetz in den Schulen erneuert bzw. ergänzt werden. 
Ausgeschrieben wurden die Planungsleistungen für beide 
Bildungseinrichtungen für die dortigen technischen Aus-
rüstungen.
Für die Planungsleistungen an der Grundschule 
Schönstedt sind drei Angebote fristgerecht eingereicht 
wurden. Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Kreisaus-
schusses am 17. August 2020 einstimmig beschlossen, 
dem günstigsten Bieter, dem Ingenieurbüro für Elektro-
technik Schade aus Bienstädt, den Zuschlag zu geben. 
Der Auftrag konnte somit am 18. August 2020 mit einer 
Auftragssumme von 29.245,93 EUR durch die Verwaltung 
erteilt werden.
Vier Angebote sind für die Planungsleistung des Daten-
netzes an der Regelschule Weberstedt fristgerecht einge-
gangen. Mit Beschlussfassung des Kreisausschusses hat 
der günstigste Bieter, Elektroplanung Will GmbH & Co. KG 
aus Hilders den Zuschlag erhalten. Auch hier konnte der 
Auftrag mit einer Auftragssumme in Höhe von insgesamt 
86.784,18 EUR am 18. August 2020 erteilt werden.
Es ist vorgesehen, die Planung und Herstellung der Infra-
struktur für beide Bildungseinrichtungen Mitte 2021 abzu-
schließen. Eine Finanzierung erfolgt über Fördermittel im 
Rahmen des DigitalPakt Schule 2019 - 2024.
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für die Jugendarbeit

in der Freiwilligen Feuerwehr Großengottern

Spende der Andreas-Apotheke 
Großengottern

an die Freiwillige Feuerwehr 
Großengottern

v.l. Philipp Bley, Maxim Stade, Johannes Constantin Wenkel, Dr. Andreas König in Großengottern freuen sich über 
den Spendenscheck, den Herr Dr. König von der Andreas-Apotheke überbrachte.

Am 06. August 2020 begrüßten Philipp Bley (Jugend-
wart) und Johannes Constantin Wenkel (stellv. Jugend-
wart) herzlich den Inhaber der Andreas-Apotheke, 
Herrn Apotheker Dr. Andreas König, bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr in Großengottern.
Im Gepäck hatte er eine besondere Überraschung - ei-
nen Spendenscheck über 500 €.
Die Kameraden und Jugendlichen der Jugendfeuer-
wehr nahmen den Scheck entgegen und freuten sich 
sehr über die Finanzspritze, die sie zur Ausbildung des 
Nachwuchses verwenden möchten.
Dr. Andreas König unterstützt bereits seit Jahren so-
ziale Einrichtungen, gemeinnützige Projekte, regionale 
Vereine, Organisationen und Institutionen mit Spen-
dengeldern. Zum Jahresende ist es so in den Apothe-
ken von Dr. König zu einer kleinen Tradition geworden, 
dass Jahreskalender mit verschiedenen Motiven an die 
Patienten und Kunden verschenkt werden. Die Mitar-
beiter der Apotheke bitten in diesem Zusammenhang 

Ihre Kunden um eine kleine Spende. Diese ist immer 
freiwillig und der Betrag frei wählbar. Trotzdem zöger-
ten viele Kunden nicht und unterstützten das soziale 
Anliegen der Apotheke wieder aktiv. Der so gesammel-
te Betrag wurde vom Inhaber noch einmal kräftig auf-
gestockt.
So will das Unternehmen dabei helfen, freiwillige und 
gemeinnützige Aufgaben zu unterstützen und auszu-
bauen. Auch Fördervereine von Schulen und Kinderta-
gesstätten werden unterstützt, um bei der Umsetzung 
verschiedener Projekte behilflich zu sein.
Wichtig ist Dr. König, dass die Spendengelder in der 
Region bleiben und die Kunden sehen, wo Ihr gespen-
detes Geld ankommt. Er möchte damit einen nachhalti-
gen Beitrag für ein intaktes Sozial- und Gemeinschafts-
leben im ländlichen Raum leisten.

Vielen Dank 
sagt die Freiwillige Feuerwehr Großengottern!!!
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Neues von der BI „Pro Triftweg“:
ADFC setzt sich für Triftchaussee ein

Im Zuge der Bemühungen um den 
Erhalt und die Nutzung der Trift-
chaussee (Artikel im Amtsblatt 
11/2020) kam es am 01.08.2020 
zu einem Treffen der Bürgerinitiati-
ve „Pro Triftweg“ und dem Vertreter 
des Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs (ADFC), Herrn Schütz. 
Als Ansprechpartner des Kreis-
verbandes Wartburgkreis hatte er 
sich bereits im Vorfeld ausführlich 
informiert und war somit bestens 
vorbereitet. Gemeinsam machte 
man sich vor Ort ein Bild von der 
aktuellen Situation und es fand ein 
reger Meinungsaustausch darüber 
statt. Herr Schütz nahm die Anre-
gungen der Bürgerinitiative inter-

essiert auf und machte Vorschläge 
für den Erhalt der Triftchaussee und 
die Verbesserung des Radwege-
netzes im Nationalpark Hainich so-
wie für dessen Anbindung an das 
regionale Radwegenetz. Er sprach 
sich im Nachgang dafür aus, die 
Triftchaussee in den Nationalpark-
plan aufzunehmen, um den Natio-
nalparkbesuchern zusätzliche und 
landschaftlich reizvolle Varianten 
für die Erkundung des Hainichs mit 
dem Fahrrad anbieten zu können. 
Seiner Meinung nach kann Natur-
schutz nur im Einklang mit den Inte-
ressen der Anwohner gelingen. Der 
ADFC wird das „Projekt Triftchaus-
see“ in die Liste der landesweiten 

Forderungen aufnehmen, welche 
regelmäßig bei den Verantwortli-
chen der Landesregierung ange-
sprochen werden.
Die gemachten Anregungen wer-
den in die fachlich fundierten Vor-
schläge der Bürgerinitiative an die 
Nationalparkverwaltung für den 
neu zu erstellenden Nationalpark-
plan mit einfließen.

Wir danken Herrn Schütz und dem 
ADFC für die Unterstützung unse-
res Anliegens und die konstruktiven 
Vorschläge zu dessen Umsetzung!

Enrico Eschenbach
Bürgerinitiative „Pro Triftweg“

Mitglieder der BI „Pro Triftweg“ mit dem Vertreter
des ADFC Wartburgkreis vor der Betteleiche


